
Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 131 „Am Hopfenhang“ mit gleichzeitigem             
126. Änderungsverfahren des Flächennutzungs– und Landschaftsplanes  

Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung  
der Öffentlichkeit 

 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen 

 

 Vorlage  005/0057/2017  Anlage 6,  Seite 1 

© Stadt Amberg, Referat für Stadtentwicklung und Bauen, Stadtentwicklungsamt 

 
Die Erschließungsstraße für das neue Baugebiet ist nun mit senkrechter Ein-
mündung zur Sulzbacher Straße weiter nördlich geplant, so dass sich eine 
Beweissicherung bezüglich der schweren Baufahrzeuge erübrigt. 
 
Für den nicht genehmigten Carport (mit leichter Grenzüberbauung) am bis-
herigen Zufahrtsweg zum Schützenheim gibt es keinen Erschließungsan-
spruch. Sollte der auszubauende Gehweg für die Zufahrt zum Carport in An-
spruch genommen werden, sind Zustimmungen des Straßenverkehrsamtes 
und des Tiefbauamtes sowie eine Kostenbeteiligung am genutzten unteren 
Teilstück erforderlich. 
 
Weitere Erschließungskostenansprüche bestehen nicht. 

 


